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Bäume und Zäune an der Grundgrenze 

Eine Information der OÖ Landwirtschaftskammer 

Rechtsabteilung, LK OÖ 

Stand: 2018-01 

 

BÄUME, BAUMREIHEN, STRÄUCHER und HECKEN 

1. An der Grenze zu Privatgrundstücken 

Es ist ein direktes Pflanzen an, nicht jedoch auf die Grundgrenze erlaubt, ein bestimmter Abstand 

ist nicht vorgesehen. Unter Rücksichtnahme auf den Nachbarn bzw. dessen Rechte (siehe hinten) 

ist jedoch ein ausreichender Abstand empfehlenswert. 

2. Entlang von öffentlichen Straßen 

 Im Ortsgebiet: Bäume und Sträucher dürfen neben Landes- und Gemeindestraßen (ausg. Rad-, 

Fußgänger- und Wanderwegen) im Ortsgebiet nur in 1 m Abstand, 

 außerhalb des Ortsgebietes nur in 3 m Abstand zur Straße gepflanzt werden. Eine Abstandsunter-

schreitung bedarf der Zustimmung der Straßenverwaltung.  

 Generell bedarf die Pflanzung von lebenden Hecken und Zäunen innerhalb eines Abstandes von 8 

m der Zustimmung der Straßenverwaltung, soweit im Bebauungsplan nichts Anderes festgelegt ist. 

Kriterium für die Zustimmung der Straßenverwaltung ist die gefahrlose Benützbarkeit der Straße. 

 Für Autobahnen, Bundesschnellstraßen und Bundesstraßen bestehen gesonderte Bestimmungen. 
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Bei Missachtung dieser Vorschriften, kann die Behörde die Entfernung der Bepflanzungen auftragen. 

Die Ausästung oder Entfernung von Bäumen, Sträuchern, Hecken und dergleichen kann die Behörde 

auch dann anordnen, wenn diese die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Beauftragt die Behörde die 

Ausästung oder Entfernung von Obstbäumen, die nicht in den Luftraum über die Straße hineinragen, 

besteht ein Entschädigungsanspruch. 

WALD 
Bei Neuaufforstungen beträgt der Mindestabstand zu fremden Grundstücken 5 m, sofern nicht im Flä-

chenwidmungsplan ein größerer Abstand vorgesehen ist. Neuaufforstungsflächen: bestockte Grundflä-

chen ab einer Fläche von 1.000 m² und einer durchschnittlichen Breite von 10 m; angrenzende Wald- 

bzw. Aufforstungsflächen sind einzurechnen. Eine Neuaufforstung ist zulässig, wenn eine Sonderwid-

mung „Neuaufforstungsgebiet“ besteht oder die geplante Aufforstung bis max. 2 ha dem Bürgermeister 

schriftlich angezeigt und von diesem nicht binnen 8 Wochen untersagt wird. Der Mindestabstand gilt 

nicht gegenüber angrenzenden Wald- bzw. Neuaufforstungsflächen. 

Erlangt die aufgeforstete Fläche Waldeigenschaft, welche spätestens nach 10 Jahren gegeben ist, ist 

ein auf diese Abstandsbestimmung gestützter Entfernungsauftrag nicht mehr möglich. 

Erfordert es die Benützbarkeit der Straße, kann die Behörde innerhalb eines Bereiches von 4 m neben 

einer Verkehrsfläche des Landes die Schlägerung, Ausästung oder eine bestimmte Bewirtschaftung der 

Waldfläche gegen Engschädigung vorschreiben. 

Deckungsschutz 

Fällungen entlang von Eigentumsgrenzen in einer Entfernung von weniger als 40 m sind zu unterlassen, 

wenn nachbarlicher Wald einer offenbaren Windgefährdung ausgesetzt wird. Die Behörde kann den 

Deckungsschutz auf 80 m ausdehnen.  

Kein Deckungsschutz besteht bei behördlich angeordneten oder bewilligten Fällungen oder wenn der 

nachbarliche Wald ein um 30 Jahre über der Obergrenze der Hiebsunreife liegendes Alter erreicht hat 

und der Nachbar nachweislich 6 Monate vorher informiert wurde. 

ZÄUNE 

1. An der Grenze zu Privatgrundstücken 

Es muss wie bei den Bäumen, Sträuchern und Hecken kein bestimmter Abstand zur Grundgrenze 

eingehalten werden. 

2. Entlang von Straßen 

 Hier gelten dieselben Regelungen wie für lebende Zäune und Hecken. 

 Für Stacheldrahtzäune besteht eine zusätzliche Bestimmung. An Einfriedungen, die von einer 

Straße nicht mehr als zwei Meter entfernt sind, dürfen spitze Gegenstände, wie Stacheldraht und 

Glasscherben, nur in einer Höhe von mehr als zwei Metern über der Straße und nur so ange-

bracht werden, dass eine Gefährdung der Straßenbenützer nicht möglich ist. 
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BEACHTUNG RECHTE DRITTER 
Für die Beanspruchung von fremdem Grund durch Pflanzen, Bepflanzungsarbeiten, Zäune oder Zau-

nerrichtungsarbeiten ist die Zustimmung des Grundeigentümers notwendig, da ansonsten eine Besitz-

störung vorliegt. 

Auch bestehende Servitutsrechte (zB Fahrtrechte) entlang der Grundgrenze dürfen durch Bepflanzun-

gen, Zäune oder Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Dies würde ebenfalls eine Besitzstörung darstel-

len. 

 

ENTFERNUNG von ÄSTEN UND WURZELN 
Jeder Grundeigentümer kann die in seinen Grund eindringenden Wurzeln einer fremden Pflanze aus 

seinem Boden entfernen und die über seinem Luftraum hängenden Äste abschneiden oder sonst be-

nützen. Wichtig dabei ist fachgerechtes Vorgehen bzw. die möglichste Schonung der Pflanze. Es ist 

insbesondere auf die Vegetationsphase der Pflanze Acht zu geben; bei fehlenden Fachkenntnissen 

kann die Beiziehung eines Fachmannes sinnvoll sein.  

Die Kosten für den Baum- oder Strauchschnitt bzw. das Entfernen der Wurzeln hat im Regelfall der 

beeinträchtigte Nachbar zu tragen. Nur wenn diesem durch Wurzeln oder Äste ein Schaden entstanden 

ist oder offenbar droht (zB Zerstörung von Leitungen, Schäden am Dach oder der Fassade, ...), hat der 

Eigentümer der Pflanze die Hälfte der notwendigen Kosten zu ersetzen. 

Diese Regelung gilt grundsätzlich auch für angrenzende Waldgrundstücke. Äste und Wurzeln dürfen 

hier jedoch nur dann entfernt werden, wenn der nachbarliche Wald dadurch keiner Wind- oder Sonnen-

brandgefahr ausgesetzt wird. Im Zweifelsfall ist hier ebenfalls die Beiziehung eines Fachmannes (zB 

Förster) ratsam. Ist keine Entfernung möglich und wird die ortsübliche Benutzung des Wald-Nachbar-

grundstückes wesentlich beeinträchtigt, besteht gegen den Waldeigentümer ein Anspruch auf Entschä-

digung. 

UNTERLASSUNGSANSPRUCH 
Ist ein Grundeigentümer durch benachbarte Bäume oder Pflanzen von negativen Immissionen (Entzug 

von Licht oder Luft) betroffen, besteht ein Unterlassungsanspruch gegen den Nachbarn, wenn die Im-

missionen das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die Benützung 

des eigenen Grundstückes unzumutbar beeinträchtigen (zB Vermoosung größerer Grundstücksteile, 

Notwendigkeit von künstlichem Licht am Tag, Unbrauchbarkeit einer Solaranlage, ...). Vor Einbringung 

einer Klage muss der beeinträchtigte Nachbar einen Versuch zur außergerichtlichen Streitbeilegung 

anstellen (zB Schlichtungsstelle, Mediator, Vergleichsgespräch vor Gericht). 

Bei positiven Immissionen (zB Überhang, ...) hat der Oberste Gerichtshof einen Unterlassungsanspruch 

bejaht, wenn die Beeinträchtigung die ortsübliche Benutzung des Grundeigentums wesentlich beein-

trächtigt und einen unzumutbaren Zustand herbeiführt, der nicht durch eine leichte und einfache Aus-

übung des Selbsthilferechts (Entfernung von Ästen und Wurzeln) beseitigt werden kann. 

Bei der Entfernung von Ästen bzw. Wurzeln und beim Unterlassungsanspruch ist auf entgegenstehende 

öffentliche Interessen wie Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz Bedacht zu nehmen. 

HINWEIS 
Dieser Falter basiert auf oberösterreichischer Gesetzeslage. In anderen Bundesländern existieren teil-

weise andere Abstandsbestimmungen.  
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